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Die neue Grenze Griechenlands nnd
der Türkei.

Die durch den Friedensschluss von Konstantinopel

festgesetzte neue Grenze Nord-Thessaliens,

zu deren Bestimmung im Detail Kommissäre

der betreffenden Regierungen zur Zeit
entsandt sind, besitzt, da es der Türkei nicht
gelang Thessalien, oder doch wenigstens Nord-Thessalien

in sie einzuschliessen, einen ausschliesslich

strategischen Charakter, und involviert für das

osmanische Reich Dar einen ganz unbedeutenden

Gebiets- und Bevölkerungszuwachs. Es ist
überraschend, dass die Türkei bei den Friedensverhandlungen

von Konstantinopel nicht das

Nationalitätsprinzip geltend gemacht hat, denn die

Bevölkerung des Salamori-Beckens ist, Kiepert
zufolge, eine überwiegend türkische. Das

wichtigste Kriterium der neuen Grenze besteht darin,
dass sie den scharfen Bogen des Salamoria westlich

Larissa überschreitet und damit durch
Einschliessung dieses Teiles des Salamoria-Thales mit
den Pass von Kalamaki, das wichtige, durch anhaltende

blutige Kämpfe bekannte Defilee von Reveni

nicht nur wie bisher in den politischen, sondern

auch in den unbehinderten strategischen Besitz der

Pforte bringt. Eine Wiederholung von Kämpfen,
wie sie im griechisch-türkischen Kriege um die

Zugänge Nord-Thessaliens stattfanden, wird beim
Besitz der Haupteinfallspforte in diese Provinz, des

Reveni- und Kalamaki-Passes, künftig unmöglich,
die gesamte Verteidigung des im übrigen
Griechenland noch verbleibenden Salamoria-Flusslaufes
und die befestigte Position von Larissa umgangen.
Hiermit aber, sowie mit der Einschliessung der

übrigen wichtigen Pässe Nord-Thessaliens in die

neue Grenzlinie, ist ganz Nord-Thessalien künftig

dem sofortigen nicht ernstlich mehr zu
verhindernden Einmarsch eines türkischen Heeres

ausgesetzt; das Salamoria-Becken fällt alsdann

mit einem Schlage den Türken in die Hand, und
erst auf den Höhen der Karadagh-Kette bei
Velestinon, Arnautly, Tekke und Orphano-Sarykaya
ist fortan ein erster, ernsterer Widerstand der
Griechen denkbar, es sei denn dieselben gestalteten

die aus den jüngsten Kämpfen bekannte
starke Position Velestinon-Volo zu einer
befestigten Flankenstellung. Allein auch diese würde,
falls den Türken die beabsichtigte Reorganisation
ihrer Flotte gelingt, sowie mit dem zu erwartenden

Ausbau der Bahn Athen-Larissa, völlig
oder doch ungemein an Wert verlieren.

Man wird sich erinnern, welchen Wert die

türkische Heeresleitung auf das Vordringen durch
den Reveni-Pass nach Thessalien legte, und dass

sie auf dieses Vordringen ihre Hauptkräfte,
jedoch bis andere Defiléen in ihre Hand gefallen
waren erfolglos, verwandte. Der ganze seit
Jahren ausgearbeitete Feldzugsplan gieng von der
Idee aus, dass hier der Haupteinfall in Thessalien

erfolgen, und die bei Larissa zu erwartenden

Hauptstreitkräfte des Gegners dadurch in der linken
Flanke umfasst, von denen des westlichen, des

griechischen Kriegsschauplatzes dauernd getrennt
und gegen das Meer gedrängt werden mussten.

Dieser Calcul hat sich jedoch nicht als richtig
erwiesen, da man türkischerseits mit der Bedeutung

der Seekommunikation mit dem Hafen von

Volo und der der sehr starken Stellung von

Velestinon zu wenig, man darf sagen, fast gar
nicht, gerechnet hatte. Die in dieser Hinsicht
findigen Griechen hatten jedoch bald die Schwäche

ihrer Landverbindung mit Larissa erkannt, und

Volo bekanntlich mit Recht und Erfolg als
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